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Änderungsantrag 21
Gunnar Hökmark, Theodor Dumitru Stolojan, Krišjānis Kariņš

Vorschlag für eine Verordnung
-

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Begründung

Die Kommission hat selbst eingeräumt, dass die vorgeschlagene Finanztransaktionssteuer 
dem Wirtschaftswachstum in Europa schaden würde. Nach fünf Jahren anhaltender und 
schwerer wirtschaftlicher Probleme in der gesamten EU muss alles getan werden, um den 
Aufschwung auf den Weg zu bringen. Ebenso müssen alle Vorschläge, die zu einer weiteren 
Verschlechterung der Lage führen würden, abgelehnt werden. Deshalb sollte diese Richtlinie 
abgelehnt werden.

Änderungsantrag 22
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Verordnung
-

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Begründung

Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer ist nicht wünschenswert. Es ist ungewiss, ob 
dadurch marktstörende Verhaltensweisen unterbunden werden können. Tatsache ist hingegen, 
dass Wirtschaftstätigkeiten durch eine Finanztransaktionssteuer beeinträchtigt werden, da 
durch die Steuer die Kapitalkosten steigen und Vermeidungsstrategien Vorschub geleistet 
wird. Durch Erhebung einer Finanztransaktionssteuer auf Transaktionen mit 
Beteiligungskapital und Schuldverschreibungen werden die Kapitalkosten in die Höhe 
getrieben, da die Inhaber als Ausgleich für die Steuer höhere Gewinne fordern werden. Durch 
höhere Kapitalkosten werden Investitionen und damit auch das Wirtschaftswachstum 
behindert. Die Kommission sollte also Alternativen vorschlagen.
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Änderungsantrag 23
Auke Zijlstra

Entwurf einer legislativen Entschließung
Ziffer 1

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

1. billigt den Vorschlag der Kommission in 
der geänderten Fassung;

1. weist darauf hin, dass eine verstärkte 
Zusammenarbeit nach Artikel 326 
Absatz 1 AEUV mit den Verträgen und 
dem Unionsrecht im Einklang stehen 
muss; stellt fest, dass der Vorschlag der 
Kommission gegen Artikel 327 AEUV 
verstößt, wonach die Zuständigkeiten und 
Rechte der nicht an der Zusammenarbeit 
beteiligten Mitgliedstaaten durch die 
verstärkte Zusammenarbeit geachtet 
werden müssen; fordert die Kommission 
aus diesem Grund auf, ihren Vorschlag 
zurückzuziehen und eine neue 
Folgenabschätzung durchzuführen, damit 
die tatsächlichen rechtlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen einer 
Finanztransaktionssteuer gebührend 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 24
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Sharon Bowles, Philippe De Backer, Ramon Tremosa i 
Balcells

Entwurf einer legislativen Entschließung
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

1a. fordert die Kommission auf, mit einer 
umfassenden Folgenabschätzung und 
Kosten-Nutzen-Analyse den Nachweis 
dafür zu erbringen, dass die 
Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der 
nicht an der verstärkten Zusammenarbeit 
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beteiligten Mitgliedstaaten durch die 
verstärkte Zusammenarbeit geachtet 
werden; 

Or. en

Änderungsantrag 25
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Entwurf einer legislativen Entschließung
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

1b. fordert die Kommission auf, die 
Einführung einer EU-weiten 
Mehrwertsteuer auf 
Finanzdienstleistungen oder einer 
Finanzaktivitätssteuer zu untersuchen 
und einen entsprechenden Vorschlag zu 
unterbreiten;

Or. en

Änderungsantrag 26
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Im Jahr 2011 stellte die Kommission 
fest, dass auf allen Ebenen eine Debatte 
über eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors im Gang war. Diese Debatte 
entspringt dem Wunsch sicherzustellen, 
dass der Finanzsektor angemessen und in 
beträchtlichem Umfang an den Kosten der 
Krise beteiligt und in Zukunft gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen angemessen 
besteuert wird, die Finanzinstitute von 
übermäßig riskanten Tätigkeiten 
abzuhalten, regulatorische Maßnahmen, 
mit denen künftige Krisen verhindert 

(1) Im Jahr 2011 stellte die Kommission 
fest, dass auf allen Ebenen eine Debatte 
über eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors im Gang war. Diese Debatte 
entspringt dem Wunsch sicherzustellen, 
dass der Finanzsektor angemessen und in 
beträchtlichem Umfang an den Kosten der 
Krise beteiligt und in Zukunft gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen angemessen 
besteuert wird, die Finanzinstitute von 
übermäßig riskanten Tätigkeiten 
abzuhalten, regulatorische Maßnahmen, 
mit denen künftige Krisen verhindert 
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werden sollen, zu ergänzen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentlichen Haushalte 
oder für besondere politische Ziele zu 
generieren.

werden sollen, zu ergänzen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentlichen Haushalte, 
den Schutz der globalen Kollektivgüter, 
beispielsweise der Wälder, des Klimas und 
der Meere, die Zusammenarbeit mit den 
südlichen Ländern oder für besondere 
politische Ziele, mit denen insbesondere 
auf einen ökologischen Wandel 
hingearbeitet wird, zu generieren.

Or. fr

Änderungsantrag 27
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Im Jahr 2011 stellte die Kommission 
fest, dass auf allen Ebenen eine Debatte 
über eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors im Gang war. Diese Debatte 
entspringt dem Wunsch sicherzustellen, 
dass der Finanzsektor angemessen und in 
beträchtlichem Umfang an den Kosten der 
Krise beteiligt und in Zukunft gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen angemessen 
besteuert wird, die Finanzinstitute von 
übermäßig riskanten Tätigkeiten 
abzuhalten, regulatorische Maßnahmen, 
mit denen künftige Krisen verhindert 
werden sollen, zu ergänzen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentlichen Haushalte
oder für besondere politische Ziele zu 
generieren.

(1) Im Jahr 2011 stellte die Kommission 
fest, dass auf allen Ebenen eine Debatte 
über eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors im Gang war. Diese Debatte 
entspringt dem Wunsch sicherzustellen, 
dass der Finanzsektor angemessen und in 
beträchtlichem Umfang an den Kosten der 
Krise beteiligt und in Zukunft gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen angemessen 
besteuert wird, die Finanzinstitute von 
übermäßig riskanten Tätigkeiten 
abzuhalten, regulatorische Maßnahmen, mit 
denen künftige Krisen verhindert werden 
sollen und die Spekulation eingedämmt 
werden soll, zu ergänzen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentlichen Haushalte 
zu generieren, die unter anderem zur 
Haushaltkonsolidierung beitragen oder 
besonderen politischen Zielen dienen.
Durch die Einführung der 
Finanztransaktionssteuer werden somit 
Verteilungs- und Steuerungskapazitäten 
freigesetzt, weil sie bestehende Initiativen 
zur Reformierung der Vorschriften 
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angemessen ergänzt.

Or. en

Änderungsantrag 28
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Im Jahr 2011 stellte die Kommission 
fest, dass auf allen Ebenen eine Debatte 
über eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors im Gang war. Diese Debatte 
entspringt dem Wunsch sicherzustellen, 
dass der Finanzsektor angemessen und in 
beträchtlichem Umfang an den Kosten der 
Krise beteiligt und in Zukunft gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen angemessen 
besteuert wird, die Finanzinstitute von 
übermäßig riskanten Tätigkeiten 
abzuhalten, regulatorische Maßnahmen, 
mit denen künftige Krisen verhindert 
werden sollen, zu ergänzen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentlichen Haushalte 
oder für besondere politische Ziele zu 
generieren.

(1) Im Jahr 2011 stellte die Kommission 
fest, dass auf allen Ebenen eine Debatte 
über eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors im Gang war. Diese Debatte 
entspringt dem Wunsch sicherzustellen, 
dass der Finanzsektor angemessen und in 
beträchtlichem Umfang an den Kosten der 
Krise beteiligt und in Zukunft gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen angemessen 
besteuert wird, die Finanzinstitute von 
übermäßig riskanten Tätigkeiten 
abzuhalten, regulatorische Maßnahmen, 
mit denen künftige Krisen verhindert 
werden sollen, zu ergänzen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentlichen Haushalte 
oder für besondere politische Ziele zu 
generieren, vor allem um das Wachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen –
insbesondere für junge Menschen –
anzukurbeln.

Or. it

Änderungsantrag 29
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 8. Februar 2013 betreffend den 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
sollte ein Teil der Einnahmen aus der 
Finanztransaktionssteuer (FTS) als 
wirkliche Eigenmittel in den 
Unionshaushalt fließen. Die gesamte 
Summe der FTS-Eigenmittel oder ein Teil 
dieser Summe sollte in Bezug auf die 
Beiträge der Mitgliedstaaten ein 
zusätzliches Finanzmittel darstellen, das 
für europäische Investitionen zur 
Verfügung steht. 

Or. fr

Änderungsantrag 30
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Vor der Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer erbringt die 
Kommission den Nachweis dafür, dass die 
verstärkte Zusammenarbeit weder den 
Binnenmarkt noch den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
beeinträchtigt. Sie belegt auch, dass die 
verstärkte Zusammenarbeit weder in 
Bezug auf den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten zu Beeinträchtigungen 
oder zu Diskriminierung noch zu einer 
Verzerrung des Wettbewerbs zwischen 
den Mitgliedstaaten führt. Die 
Kommission unterbreitet eine neue 
fundierte Analyse und eine Abschätzung 
der Folgen der vorgeschlagenen 
Finanztransaktionssteuer sowohl in 
Bezug auf die teilnehmenden als auch auf 
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die nicht teilnehmenden Länder und auf 
den Binnenmarkt insgesamt.

Or. en

Änderungsantrag 31
Othmar Karas, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Einnahmen aus der 
Finanztransaktionssteuer sollten als echte 
Eigenmittel in den EU-Haushalt fließen. 
Dies sollte nicht zur Senkung der 
jeweiligen nationalen Beiträge der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten zum EU-
Haushalt führen. 

Or. en

Änderungsantrag 32
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Es gilt hervorzuheben, dass den 
Interessen nicht teilnehmender 
Mitgliedstaaten im Anschluss an die 
Umsetzung dieser Richtlinie über die 
verstärkte Zusammenarbeit Rechnung 
getragen werden sollte, denn die 
Einführung der Steuer wird sich auf den 
gesamten Binnenmarkt auswirken. Eine 
Steuer mit engerer Bemessungsgrundlage 
würde weniger negative Auswirkungen 
haben.

Or. en
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Änderungsantrag 33
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Die Einnahmen aus der 
Finanztransaktionssteuer sollten nicht als 
EU-Eigenmittel verwendet werden, da 
nicht alle Mitgliedstaaten beteiligt sind. 
Würden die in Form der 
Finanztransaktionssteuer 
eingenommenen Steuergelder als echte 
Eigenmittel in den EU-Haushalt fließen, 
so würde das bedeuten, dass nicht 
teilnehmende Mitgliedstaaten und 
Drittländer die EU-Beitragsgebühren der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten 
mitfinanzieren. So vorzugehen, ist nicht 
angemessen.

Or. en

Begründung

Dass die Steuereinnahmen nicht den Mitgliedstaaten zukommen, sondern in den 
Unionshaushalt fließen sollen, ist eine politische Grundsatzfrage. Wie die Union finanziert 
wird, darf nicht durch die Hintertür einer Richtlinie, die nur für einige Mitgliedstaaten gilt, 
geändert werden. Da es sich um eine Frage handelt, die von Relevanz für die Verträge sein 
kann, sollte sie von allen Mitgliedstaaten erörtert werden. Außerdem ist im Zusammenhang 
mit der vorgeschlagenen Finanztransaktionssteuer vorgesehen, dass auch Parteien in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern unter bestimmten Umständen steuerpflichtig 
sind.

Änderungsantrag 34
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Angesichts der unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche des ursprünglichen 
Kommissionsvorschlags für eine 
gemeinsame Finanztransaktionssteuer 
und der nationalen 
Finanztransaktionssteuerregelungen 
kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass diese verstärkte Zusammenarbeit im 
Bereich der Finanztransaktionssteuer den 
Zielen der Union förderlich ist, ihre 
Interessen schützt und den 
Integrationsprozess im Sinne von 
Artikel 20 EUV stärkt.

Or. en

Änderungsantrag 35
Othmar Karas, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Wenn die Finanztransaktionssteuer 
überall eingeführt wird, sind die damit 
verbundenen Ziele durchaus erreichbar. 
Die verstärkte Zusammenarbeit von 
11 Mitgliedstaaten stellt also nur den 
ersten Schritt auf dem Weg zu einer 
unionsweiten und schließlich weltweiten 
Finanztransaktionssteuer dar. Die Union 
wird sich weiter für die allgemeine 
Einführung dieser Steuer einsetzen und 
mit Nachdruck fordern, dass die 
Finanztransaktionssteuer auf die 
Tagesordnung der G-20 gesetzt wird. 

Or. en

Begründung

Das EP hat in seiner Stellungnahme vom 23. Mai 2012 und in seiner Entschließung vom 
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12. Dezember 2012 darauf hingewiesen, dass die mit der Finanztransaktionssteuer 
verbundenen Ziele nur erreichbar sind, wenn diese Steuer weltweit eingeführt wird. Darum 
muss die Union sich dafür einsetzen, dass die Frage auf der Ebene der G-20 erörtert und 
gelöst wird.

Änderungsantrag 36
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Initiative der 11 Mitgliedstaaten, 
die die Finanztransaktionssteuer im 
Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit 
einzuführen beabsichtigen, ist ein erster 
Schritt auf dem Weg zu einem unionsweit 
und schließlich weltweit abgestimmten 
Ansatz.

Or. en

Änderungsantrag 37
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Die extraterritorialen Aspekte der 
verstärkten Zusammenarbeit sind nicht 
umfassend und ausreichend 
berücksichtigt worden, als dass sich 
sicherstellen ließe, dass die 
Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der 
nicht beteiligten Mitgliedstaaten geachtet 
werden. Aus diesem Grund überwacht die 
Kommission die Umsetzung der im 
Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit 
eingeführten Finanztransaktionssteuer 
streng im Hinblick auf die Artikel 326 
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und 327 des Vertrags und unterrichtet 
den Rat und das Europäische Parlament 
jährlich über etwaige dadurch bedingte 
Verletzungen dieser Bestimmungen.

Or. en

Änderungsantrag 38
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Da in Bezug auf die Regulierung der 
Finanzmärkte in Europa wesentliche 
Fortschritte zu verzeichnen sind (die sich 
beispielsweise in den strengeren 
Vorschriften im Paket der neuen 
Eigenmittelvorschriften (CRD IV/CRR) 
oder in der Finanztransaktionssteuer 
niederschlagen), sollten die beteiligten 
Mitgliedstaaten, die angesichts der letzten 
Finanzkrise Bankenabgaben eingeführt 
haben, überprüfen, ob solche Steuern 
notwendig und mit den Bestimmungen 
und Zielen der EU-Rechtsvorschriften 
und des Binnenmarkts vereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 39
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Sharon Bowles, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Harmonisierung der 
Finanztransaktionssteuern der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten darf keine 
extraterritoriale Besteuerung nach sich 
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ziehen, die die potenzielle 
Steuerbemessungsgrundlage anderer 
nicht teilnehmender EU-Länder 
beeinträchtigt.

Or. en

Begründung

Eine exterritoriale Erhebung der Steuer bedeutet, dass sich die Steuer über die nationalen 
Grenzen der Länder hinaus auswirkt, die die Steuer eingeführt haben. Das ist eine Form des 
Steuerwettbewerbs, die allgemein als ungerechtfertigt und schädlich gilt. Die 
Besteuerungsrechte anderer Länder dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 40
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, die Einnahmen aus der 
Finanztransaktionssteuer einzusetzen, um 
die Folgen der durch Finanzmarktakteure 
verursachten Finanzkrise – insbesondere 
im sozial-, bildungs-, forschungs-, 
gesundheits-, beschäftigungs-, kultur-
und umweltpolitischen Bereich sowie im 
Bereich erneuerbare Energieträger –
abzufedern.

Or. en

Änderungsantrag 41
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die Funktionsweise des entfällt
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Binnenmarkts zu verbessern und 
insbesondere Verzerrungen zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten zu vermeiden, 
muss die Finanztransaktionssteuer auf 
ein breites Spektrum an Finanzinstituten 
und Transaktionen, auf den Handel mit 
einer Vielzahl an Finanzinstrumenten 
einschließlich strukturierter Produkte 
sowohl in geregelten Märkten als auch im 
außerbörslichen Handel und auf den 
Abschluss aller Derivatkontrakte sowie 
auf wesentliche Änderungen der 
betreffenden Vorgänge Anwendung 
finden.

Or. en

Begründung

Der erweiterte Anwendungsbereich der Finanztransaktionssteuer birgt nicht nur die Gefahr, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen – aufgrund der steigenden Kosten für die 
Finanzierung von Investitionen und die Erfüllung von Rentenansprüchen – leidet, er führt 
auch zu einem Anstieg der Kosten für die Abwicklung von Fremdwährungstransaktionen im 
grenzüberschreitenden Handel. Dies betrifft – nicht ausschließlich, aber in besonderem Maße 
– europäische Unternehmen außerhalb des Euro-Währungsgebiets. Die höheren Kosten für 
einfache Geschäfte werden dringend nötige Handels- und Investitionstätigkeiten sowie 
Beschäftigung und Wachstum in Mitleidenschaft ziehen.

Änderungsantrag 42
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die Funktionsweise des 
Binnenmarkts zu verbessern und 
insbesondere Verzerrungen zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten zu vermeiden, 
muss die Finanztransaktionssteuer auf ein 
breites Spektrum an Finanzinstituten und 
Transaktionen, auf den Handel mit einer 
Vielzahl an Finanzinstrumenten 
einschließlich strukturierter Produkte 

(4) Um die Funktionsweise des 
Binnenmarkts zu verbessern und 
insbesondere Verzerrungen zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten zu vermeiden, 
muss die Finanztransaktionssteuer auf ein 
breites Spektrum an Finanzinstituten und 
Transaktionen, auf den Handel mit einer 
Vielzahl an Finanzinstrumenten 
einschließlich strukturierter Produkte 
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sowohl in geregelten Märkten als auch im 
außerbörslichen Handel und auf den 
Abschluss aller Derivatkontrakte sowie auf 
wesentliche Änderungen der betreffenden 
Vorgänge Anwendung finden.

sowohl in geregelten Märkten als auch im 
außerbörslichen Handel und auf den 
Abschluss aller Derivatkontrakte, darunter 
auch Differenzkontrakte und 
Transaktionen in konvertierbarer 
Währung (currency spots) auf dem 
Devisenmarkt, sowie auf wesentliche 
Änderungen der betreffenden Vorgänge 
Anwendung finden.

Or. fr

Änderungsantrag 43
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die Funktionsweise des 
Binnenmarkts zu verbessern und 
insbesondere Verzerrungen zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten zu vermeiden, 
muss die Finanztransaktionssteuer auf ein 
breites Spektrum an Finanzinstituten und 
Transaktionen, auf den Handel mit einer 
Vielzahl an Finanzinstrumenten 
einschließlich strukturierter Produkte 
sowohl in geregelten Märkten als auch im 
außerbörslichen Handel und auf den 
Abschluss aller Derivatkontrakte sowie auf 
wesentliche Änderungen der betreffenden 
Vorgänge Anwendung finden.

(4) Um die Funktionsweise des 
Binnenmarkts zu verbessern und 
insbesondere Verzerrungen zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten zu vermeiden, 
das Ausmaß missbräuchlicher 
Steuerumgehung sowie 
Risikoverlagerung und Aufsichtsarbitrage
einzudämmen, sollte die 
Finanztransaktionssteuer auf ein breites 
Spektrum an Finanzinstituten und 
Transaktionen, auf den Handel mit einer 
Vielzahl an Finanzinstrumenten 
einschließlich strukturierter Produkte 
sowohl in geregelten Märkten als auch im 
außerbörslichen Handel und auf den 
Abschluss aller Derivatkontrakte, auch 
Differenzkontrakte und spekulative 
Termingeschäfte, sowie auf wesentliche 
Änderungen der betreffenden Vorgänge 
Anwendung finden.

Or. en
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Begründung

Eine Ausnahme für Währungskassatransaktionen bleibt aus wirtschaftlicher Sicht fragwürdig, 
denn das Tagesvolumen von Devisengeschäften auf dem Devisenkassamarkt belief sich 2010 
auf 1,5 Bio. USD. Das ist ein Drittel des gesamten täglichen Devisenhandelsvolumens in 
Höhe von 4 Billionen USD. Ein Grund für das steigende Handelsvolumen seit Beginn der 
Krise besteht darin, dass der Hochfrequenzhandel gerade am Devisenkassamarkt an 
Bedeutung gewinnt.

Änderungsantrag 44
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Finanztransaktionssteuer sollte 
nur auf Finanzgeschäfte an völlig 
liquiden Märkten erhoben werden, damit 
dramatische Verzerrungen am Markt und 
eine zusätzliche Schädigung der ohnehin 
anfälligen Märkte vermieden werden. 
Transaktionen, die im Namen einer 
anderen Person oder zur Erbringung von 
Market-Making-Tätigkeiten ausgeführt 
werden, unterliegen nicht der 
Finanztransaktionssteuer; dasselbe sollte 
für die Absicherung gegen durch Market-
Making-Tätigkeiten bedingte 
Marktrisiken gelten. Ohne diese 
Einschränkungen würde die Steuer die 
Liquidität der Finanzmärkte schwer 
beeinträchtigen und sich in steigenden 
Kosten zur Finanzierung der 
Realwirtschaft niederschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 45
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Transaktionen mit staatlichen 
Schuldtiteln aus EU-Mitgliedstaaten 
sollten nicht in den Anwendungsbereich 
der Steuer fallen.

Or. en

Änderungsantrag 46
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die FTS sollte in allen 
Verhandlungen als Bedingung oder 
Option für Finanzhilfen angesehen 
werden, die von Mitgliedstaaten beantragt 
wird, die sich in Schwierigkeiten 
befinden.

Or. fr

Änderungsantrag 47
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit Ausnahme des Abschlusses oder 
der wesentlichen Änderung von 
Derivatkontrakten sollten der Handel in 
Primärmärkten und für Bürger und 
Unternehmen wichtige Transaktionen wie 
der Abschluss von Versicherungsverträgen, 
Hypothekendarlehen, Verbraucherkredite 

(8) Mit Ausnahme des Abschlusses oder 
der wesentlichen Änderung von 
Derivatkontrakten sollten der Handel in 
Primärmärkten und für Bürger und 
Unternehmen wichtige Transaktionen wie 
der Abschluss von Versicherungsverträgen, 
Hypothekendarlehen, Verbraucherkredite 
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oder Zahlungsdienste nicht der 
Finanztransaktionssteuer unterliegen, damit 
die Kapitalbeschaffung für öffentliche 
Haushalte und Unternehmen nicht 
erschwert wird und es keine Auswirkungen 
auf private Haushalte gibt.

oder Zahlungsdienste nicht der 
Finanztransaktionssteuer unterliegen, damit 
die Kapitalbeschaffung für öffentliche 
Haushalte und Unternehmen nicht 
erschwert wird und es keine negativen
Auswirkungen auf private Haushalte und 
die Realwirtschaft gibt.

Or. en

Änderungsantrag 48
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 
12. Februar 2008 betreffend die indirekten 
Steuern auf die Ansammlung von Kapital 
bleiben uneingeschränkt gültig. Nach 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e und 
Absatz 2 dieser Richtlinie, die für die von 
der vorliegenden Richtlinie betroffenen 
Bereiche relevant sind, dürfen auf die darin 
aufgeführten Transaktionen – vorbehaltlich 
des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a 
derselben Richtlinie – keinerlei Steuern 
erhoben werden. Transaktionen, auf die 
gemäß Richtlinie 2008/7/EG keine Steuer 
erhoben werden darf oder deren 
Besteuerung untersagt werden könnte, 
sollten daher nicht der 
Finanztransaktionssteuer unterliegen. 
Unabhängig von der Frage, inwieweit die 
Richtlinie 2008/7/EG die Erhebung von 
Steuern auf die Ausgabe von Anteilen an 
Organismen für gemeinsame Anlagen 
verbietet, erfordern Erwägungen der 
Steuerneutralität eine einheitliche 
Behandlung der Ausgaben aller dieser 
Organismen. Die Einlösung von auf diese 
Weise ausgegebenen Anteilen entspricht 
jedoch nicht einer 

(9) Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 
12. Februar 2008 betreffend die indirekten 
Steuern auf die Ansammlung von Kapital 
bleiben uneingeschränkt gültig. Nach 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e und 
Absatz 2 dieser Richtlinie, die für die von 
der vorliegenden Richtlinie betroffenen 
Bereiche relevant sind, dürfen auf die darin 
aufgeführten Transaktionen – vorbehaltlich 
des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a 
derselben Richtlinie – keinerlei Steuern 
erhoben werden. Transaktionen, auf die 
gemäß Richtlinie 2008/7/EG keine Steuer 
erhoben werden darf oder deren 
Besteuerung untersagt werden könnte, 
sollten daher nicht der 
Finanztransaktionssteuer unterliegen. 
Unabhängig von der Frage, inwieweit die 
Richtlinie 2008/7/EG die Erhebung von 
Steuern auf die Ausgabe von Anteilen an 
Organismen für gemeinsame Anlagen 
verbietet, erfordern Erwägungen der 
Steuerneutralität eine einheitliche 
Behandlung der Ausgaben und 
Einlösungen aller dieser Organismen.
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Primärmarkttransaktion und sollte daher 
steuerpflichtig sein.

Or. en

Begründung

Bei der Behandlung sollte nicht zwischen der Einlösung und der Ausgabe von Anteilen von 
Organismen für gemeinsame Anlagen unterschieden werden, sie sollte sich auf eine 
Primärmarkttransaktion beziehen.

Änderungsantrag 49
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Kommission sollte dem 
Parlament erläutern, warum 
Währungskassatransaktionen von der 
Besteuerung ausgeschlossen sind, obwohl 
Währungsderivate besteuert werden. Es 
wünscht, einen Bericht über die 
konkreten rechtlichen Gründe zu 
erhalten, auf deren Grundlage die 
Kommission zu einer unterschiedlichen 
rechtlichen Bewertung dieser beiden 
Transaktionstypen in Bezug auf den 
freien Kapitalverkehr gelangt, sowie eine 
Wirtschaftlichkeitsstudie über deren 
eventuelle Besteuerung.

Or. fr

Änderungsantrag 50
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Entstehung des Steueranspruchs 
und die Bemessungsgrundlage sollten zur 
Vermeidung von Verzerrungen im 
Binnenmarkt harmonisiert werden.

(10) Die Entstehung des Steueranspruchs 
und die Bemessungsgrundlage sollten 
nicht zu Verzerrungen im Binnenmarkt 
führen.

Or. en

Änderungsantrag 51
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
sollten die Verantwortung dafür 
übernehmen, dass mit entsprechenden 
Mechanismen dafür gesorgt wird, dass 
Finanzinstitute in nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten und Drittländern die 
Steuerbehörden teilnehmender 
Mitgliedstaaten angemessen für die 
Kosten entschädigen, die den Behörden 
dadurch entstehen, dass sie sicherstellen 
und überprüfen, dass die Finanzinstitute 
der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten 
die fälligen Beträge zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 52
Othmar Karas, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um die Stellung regulierter Märkte 
und vor allem des börslichen Handels, der 
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stark reguliert, kontrolliert und 
transparent ist, gegenüber dem 
ungeregelten, weniger kontrollierten und 
weniger transparenten außerbörslichen 
Handel zu stärken, sollten die 
Mitgliedstaaten außerbörsliche 
Transaktionen höher besteuern. Dadurch 
wird eine Verlagerung des Handels von 
kaum oder gar nicht regulierten Märkten 
zu regulierten Märkten ermöglicht. Wenn 
außerbörsliche Finanzgeschäfte mit 
Derivaten objektiv zu einer 
Risikominderung führen und demnach im 
Interesse der Realwirtschaft sind, sollten 
die höheren Steuersätze nicht für diese 
Transaktionen gelten.

Or. en

Begründung

Das EP hat bereits in seiner Stellungnahme vom 23. Mai 2012 festgestellt, dass der börsliche 
Handel gegenüber dem ungeregelten, unkontrollierten und weniger transparenten 
außerbörslichen Handel gestärkt werden sollte. Für außerbörsliche Transaktionen sollte 
demnach ein höherer Steuersatz gelten. Wenn außerbörslich gehandelte Derivate der 
Realwirtschaft dienen, sollten sie aber nicht den höheren Steuersätzen unterliegen.

Änderungsantrag 53
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Durch empirische Daten, die 
beispielsweise von der UNCTAD erhoben 
wurden, ist das Problem der überzogenen 
Spekulation, vor allem bei 
warenunterlegten Derivaten, deutlich 
sichtbar geworden. In der Folge sind die 
Nahrungsmittelpreise in einigen Teilen 
der Welt drastisch gestiegen, worunter vor 
allem die schwächsten 
Bevölkerungsgruppen leiden. Die 
Mitgliedstaaten sollten also die 
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Möglichkeit haben, Handelstätigkeiten im 
Zusammenhang mit Warenkontrakten, 
die über eine Absicherung gegen Risiken 
hinausgehen und zu Verzerrungen oder 
ungerechtfertigten Abweichungen von der 
geordneten Warenpreisbildung führen 
können, deutlich höher zu besteuern.

Or. en

Änderungsantrag 54
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Aufgrund der hohen Mobilität von 
Finanztransaktionen und zur Verringerung 
potenzieller Steuerumgehung sollte die 
Steuer auf der Grundlage des 
Ansässigkeitsprinzips erhoben werden. Um 
das Risiko der Verlagerung von 
Transaktionen weiter zu verringern und 
gleichzeitig zur Vereinfachung der 
Anwendung einen einzigen Bezug auf den 
Begriff der „Ansässigkeit“ beizubehalten, 
sollte dieses Prinzip um Elemente des 
Ausgabeprinzips ergänzt werden. Somit 
gelten Personen, die an Transaktionen 
mit bestimmten Finanzinstrumenten 
beteiligt sind, als in dem teilnehmenden 
Mitgliedstaat ansässig, in dem das 
Instrument ausgegeben wurde.

(15) Aufgrund der hohen Mobilität von 
Finanztransaktionen und zur Verringerung 
potenzieller Steuerumgehung sollte die 
Steuer auf der Grundlage des 
Ansässigkeitsprinzips erhoben werden.

Or. en

Begründung

Die Souveränität nicht beteiligter Mitgliedstaaten sowie von Drittländern muss durch die in 
Bezug auf die vorgeschlagene Finanztransaktionssteuer geplante verstärkte Zusammenarbeit 
geachtet werden. Darum müssen alle extraterritorialen Aspekte der Finanztransaktionssteuer 
gestrichen werden. Transaktionen, die außerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
stattfinden, dürfen also nicht nach dieser Richtlinie besteuert werden. Das bedeutet, dass das 
„Ansässigkeitsprinzip“ aus dem Vorschlag zu streichen ist.
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Änderungsantrag 55
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) An der Transaktion beteiligte 
Parteien, die nicht in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig 
sind, sollte nicht der 
Finanztransaktionssteuer unterliegen. 
Dies dient der Wahrung der Souveränität 
und der Hoheitsgewalt der nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
Drittländer. Nach den internationalen 
Steuergrundsätzen ist das Recht von 
Staaten, Steuern zu erheben, auf das 
eigene Hoheitsrecht begrenzt. Verstöße 
gegen diesen Grundsatz können zu 
unerwünschten Gegenmaßnahmen des 
betroffenen Staates führen. Die 
Finanztransaktionssteuer sollte also nur 
bei Finanzinstituten im Hoheitsgebiet 
eines teilnehmenden Mitgliedstaats 
erhoben werden.

Or. en

Begründung

Ein erweiterter extraterritorialer Anwendungsbereich bedeutet, dass die Kosten der 
Finanztransaktionssteuer sich auf nicht teilnehmende Mitgliedstaaten auswirken. Die 
Finanztransaktionssteuer entspricht nicht den Grundsätzen der gerechten Besteuerung; 
dadurch steigt die Gefahr von Kaskadeneffekten und mehrfacher Besteuerung im 
internationalen Rahmen, und die internationale Zusammenarbeit im Steuerbereich kann 
beeinträchtigt werden. Die Finanztransaktionssteuer behindert den freien Fluss im Handels-
und Kapitalverkehr und steht damit in krassem Gegensatz zu den Zielen des Binnenmarkts.

Änderungsantrag 56
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Das Ansässigkeitsprinzip sollte 
nicht um das Prinzip der Übertragung 
von Rechten im Sinne dieser Richtlinie 
ergänzt werden.

Or. en

Begründung

Mit den Änderungsanträgen des Berichterstatters wird ein neues Konzept eingeführt: das 
Prinzip der Übertragung von Rechten. Eine Bestimmung aufzunehmen, wonach eine 
Transaktion nicht ausgeführt werden darf, wenn keine Steuern darauf erhoben wurden, geht 
sehr weit. Außerdem ist diese Maßnahme unverhältnismäßig, denn sie wird sich nicht nur auf 
in teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässige Parteien auswirken. Es könnte sogar geschehen, 
dass eine Transaktion zwischen Parteien aus zwei Drittländern nicht ausgeführt werden darf.

Änderungsantrag 57
Othmar Karas, Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Mindeststeuersätze sollten hoch 
genug sein, um die mit der gemeinsamen 
Finanztransaktionssteuer angestrebte 
Harmonisierung zu erreichen. Zugleich 
müssen sie niedrig genug sein, um die 
Verlagerungsrisiken gering zu halten.

entfällt

Or. en

Begründung

Um eine Verzerrung des allgemeinen Finanztransaktionssteuersystems innerhalb der 
verstärkten Zusammenarbeit zu vermeiden, sollten einheitliche Steuersätze gelten.

Änderungsantrag 58
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Mindeststeuersätze sollten hoch 
genug sein, um die mit der gemeinsamen 
Finanztransaktionssteuer angestrebte 
Harmonisierung zu erreichen. Zugleich 
müssen sie niedrig genug sein, um die 
Verlagerungsrisiken gering zu halten.

(16) Die Mindeststeuersätze sollten hoch 
genug sein, um die mit der gemeinsamen 
Finanztransaktionssteuer angestrebte 
Harmonisierung zu erreichen. Zugleich 
müssen sie niedrig genug sein, um die 
Verlagerungsrisiken sowie den Anstieg der 
Kapitalkosten für 
Unternehmensinvestitionen gering zu 
halten. Der Steuersatz sollte in keiner 
Weise zu einer Abwertung von 
Rentenansprüchen führen.

Or. en

Begründung

Um Verzerrungen am Binnenmarkt zu vermeiden, sollte ein einheitlicher Steuersatz gelten. 
Ein Spielraum bei der Festlegung der Steuersätze ist nicht wünschenswert. Ohne 
Harmonisierung führt die Finanztransaktionssteuer zur Steuerarbitrage und möglicherweise 
zur Doppel- oder Nichtbesteuerung. Infolgedessen herrschen ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Finanzgeschäfte, die Steuereinnahmen leiden darunter, und für 
den Finanzsektor und die Realwirtschaft, die zu stark voneinander abweichenden 
steuerrechtlichen Vorschriften unterliegen, ergibt sich im Zusammenhang mit der Einhaltung 
der Vorschriften eine zusätzliche Kostenbelastung.

Änderungsantrag 59
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die teilnehmenden Mitgliedsstaaten 
sollten verpflichtet sein, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um Steuerbetrug 
und Steuerhinterziehung zu verhindern.

(19) Die teilnehmenden Mitgliedsstaaten 
sollten verpflichtet sein, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um Steuerbetrug, 
missbräuchliche Steuerumgehung, 
beispielsweise durch Substitution, und 
Steuerhinterziehung zu verhindern.



AM\931179DE.doc 27/84 PE507.999v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 60
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Ramon 
Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Die Kommission sollte auf 
Sachverständigenebene eine 
Arbeitsgruppe (FTT-Ausschuss) 
einrichten, der Vertreter der EU-
Mitgliedstaaten, der Kommission, der 
EZB und der ESMA angehören, die die 
wirksame Umsetzung dieser Richtlinie 
und die Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt insgesamt bewertet. Der 
FTT-Ausschuss sollte gegebenenfalls das 
Unionsrecht im Bereich Besteuerung und 
Regulierung von Finanzdienstleistungen 
sowie die Instrumente zur 
Zusammenarbeit in Steuerfragen, die von 
internationalen Organisationen wie der 
OECD und dem Europarat eingeführt 
wurden, voll ausschöpfen.

Or. en

Begründung

Alle Mitgliedstaaten sollten in der Sachverständigengruppe vertreten sein, um die Folgen der 
Finanztransaktionssteuer für den Binnenmarkt zu bewerten.

Änderungsantrag 61
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Ob es zu Steuerumgehung und 
Steuerhinterziehung kommt, wird 
teilweise davon abhängen, inwiefern die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, 
steuerpflichtige Transaktionen zu 
überprüfen, die außerhalb des 
Steuergebiets für die 
Finanztransaktionssteuer erfolgen. Die 
Kommission sollte auf 
Sachverständigenebene eine 
Arbeitsgruppe (FTT-Ausschuss) 
einrichten, der Vertreter der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten, der 
Kommission, der EZB und der ESMA 
angehören, die die wirksame Umsetzung 
dieser Richtlinie zu bewerten. Der FTT-
Ausschuss sollte bei Finanztransaktionen 
gezielt auf Umgehungsstrategien achten, 
angemessene Abhilfemaßnahmen 
vorschlagen und gegebenenfalls deren 
Umsetzung auf der einzelstaatlichen 
Ebene koordinieren. Der FTT-Ausschuss 
sollte das Unionsrecht im Bereich 
Besteuerung und Regulierung von 
Finanzdienstleistungen sowie die 
Instrumente zur Zusammenarbeit in 
Steuerfragen, die von internationalen 
Organisationen wie der OECD und dem 
Europarat eingeführt wurden, voll 
ausschöpfen.

Or. en

Änderungsantrag 62
Daniël van der Stoep

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Zur Vermeidung von 
Steuerumgehung und Missbrauch durch 

(20) Zur Unterbindung von 
Steuermissbrauch durch künstliche 
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künstliche Systeme muss eine allgemeine 
Vorschrift zur Verhinderung von 
Missbrauch vorgesehen werden. Um den 
besonderen Problemen bei 
Aktienzertifikaten und vergleichbaren 
Wertpapieren zu begegnen, bedarf es 
zudem einer auf den gleichen Grundsätzen 
beruhenden Spezialvorschrift.

Systeme muss eine allgemeine Vorschrift 
zur Verhinderung von Missbrauch 
vorgesehen werden. Um den besonderen 
Problemen bei Aktienzertifikaten und 
vergleichbaren Wertpapieren zu begegnen, 
bedarf es zudem einer auf den gleichen 
Grundsätzen beruhenden Spezialvorschrift.

Or. nl

Änderungsantrag 63
Daniël van der Stoep

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Zur Vermeidung von Steuerumgehung 
und Missbrauch durch künstliche Systeme 
muss eine allgemeine Vorschrift zur 
Verhinderung von Missbrauch vorgesehen 
werden. Um den besonderen Problemen 
bei Aktienzertifikaten und vergleichbaren 
Wertpapieren zu begegnen, bedarf es
zudem einer auf den gleichen Grundsätzen 
beruhenden Spezialvorschrift.

(20) Zur Unterbindung von 
Steuerumgehung und Missbrauch durch 
künstliche Systeme kann eine allgemeine 
Vorschrift zur Verhinderung von 
Missbrauch vorgesehen werden. Um den 
besonderen Problemen bei 
Aktienzertifikaten und vergleichbaren 
Wertpapieren zu begegnen, kann zudem 
eine auf den gleichen Grundsätzen 
beruhende Spezialvorschrift vorgesehen 
werden.

Or. nl

Änderungsantrag 64
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Damit in bestimmten 
steuertechnischen Bereichen im Hinblick 

(21) Damit in bestimmten 
steuertechnischen Bereichen im Hinblick 



PE507.999v01-00 30/84 AM\931179DE.doc

DE

auf Registrierungs-, Rechnungslegungs-
und Berichtspflichten sowie auf andere 
Pflichten Durchführungsbestimmungen 
erlassen werden können, die sicherstellen, 
dass die den Steuerbehörden geschuldete 
Finanztransaktionssteuer tatsächlich 
entrichtet wird, und damit diese 
Durchführungsbestimmungen rechtzeitig 
entsprechend angepasst werden können, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, zur Festlegung der zu 
diesem Zweck erforderlichen Maßnahmen 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu erlassen. Es kommt insbesondere 
darauf an, dass die Kommission bei ihren 
Vorarbeiten angemessene Konsultationen 
unter Einbeziehung der 
Sachverständigenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission 
gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Rat rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

auf Registrierungs-, Rechnungslegungs-
und Berichtspflichten sowie auf andere 
Pflichten Durchführungsbestimmungen 
erlassen werden können, die sicherstellen, 
dass die den Steuerbehörden geschuldete 
Finanztransaktionssteuer tatsächlich 
entrichtet wird, und damit diese 
Durchführungsbestimmungen rechtzeitig 
entsprechend angepasst werden können, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, zur Festlegung der zu 
diesem Zweck erforderlichen Maßnahmen 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu erlassen. Es kommt insbesondere 
darauf an, dass die Kommission bei ihren 
Vorarbeiten angemessene Konsultationen 
unter Einbeziehung der 
Sachverständigenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission 
gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament 
und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und 
auf angemessene Weise übermittelt 
werden.

Or. en

Begründung

Mit der Änderung sollen die Vorrechte des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 290 
AEUV und die Einhaltung der Standardklausel in der Übereinkunft zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über delegierte Rechtsakte gewahrt 
werden.

Änderungsantrag 65
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Einnahmen aus der 
Finanztransaktionssteuer werden den 
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betreffenden Mitgliedstaaten zugewiesen 
und nicht als Eigenmittel der EU 
verwendet.

Or. en

Änderungsantrag 66
Daniël van der Stoep

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Da das Ziel der vorliegenden 
Richtlinie, nämlich die Harmonisierung der 
wesentlichen Merkmale einer 
Finanztransaktionssteuer in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten auf EU-
Ebene, von diesen Mitgliedstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden kann und 
– im Hinblick auf das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes – besser 
auf Unionsebene zu verwirklichen ist, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Nach 
dem in demselben Artikel niedergelegten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus —

(24) Da das Ziel der vorliegenden 
Richtlinie, nämlich die Harmonisierung der 
wesentlichen Merkmale einer 
Finanztransaktionssteuer in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten auf EU-
Ebene, von diesen Mitgliedstaaten 
ausreichend verwirklicht werden kann und 
deshalb – im Hinblick auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes – eher nicht auf 
Unionsebene zu verwirklichen ist, können
die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden.

Or. nl

Änderungsantrag 67
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Um dem Risiko der Abwanderung 
in andere Hoheitsbereiche so gut wie 
möglich vorzubeugen und einheitliche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, 
sollten die Kommission und der Rat in 
den internationalen Gremien 
(insbesondere in der G20 und der G8) 
vorschlagen, die FTS weltweit 
anzuwenden.

Or. fr

Änderungsantrag 68
Gunnar Hökmark, Theodor Dumitru Stolojan, Krišjānis Kariņš, Astrid Lulling, Danuta 
Maria Hübner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Die Besteuerung von 
Finanztransaktionen würde die Liquidität 
der besteuerten Finanzinstrumente stark 
verringern und dadurch die 
Finanzierungskosten für Unternehmen, 
Pensionsfonds, Staaten und andere 
ökonomische Akteure in die Höhe treiben. 
Für eine Reihe von Mitgliedstaaten, 
denen es zurzeit nur unter 
Schwierigkeiten gelingt, den öffentlichen 
Sektor zu finanzieren und ihre 
Staatsschulden zu bedienen, wäre die 
Besteuerung von Finanztransaktionen 
eine noch größere Bürde.

Or. en

Änderungsantrag 69
Sharon Bowles
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Das Verfahren der Erhebung der 
Finanztransaktionssteuer ist WTO-
konform, entspricht den weiteren 
internationalen Vereinbarungen, auch 
bilateralen Investitionsabkommen und 
Freihandelsabkommen, und lässt künftige 
und ausstehende Investitions- und 
Handelsabkommen der EU unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 70
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Nach dem Grundsatz gemäß Artikel 2 
Absatz 3 des Beschlusses des Rates vom 
29. September 2000 über das System der 
Eigenmittel der Europäischen 
Gemeinschaften und der 
Zinsbesteuerungsrichtlinie sind 
Mitgliedstaaten, die Steuern im Namen 
eines teilnehmenden Mitgliedstaats 
erheben, zur Deckung der ihnen dadurch 
entstehenden Kosten berechtigt 25 % der 
Einnahmen aus 
Finanztransaktionssteuern einzubehalten. 

Or. en

Änderungsantrag 71
Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) zwischen den Unternehmen einer 
Gruppe vorgenommene Übertragung des 
Rechts, wie ein Eigentümer über 
Finanzinstrumente zu verfügen, sowie 
alle gleichwertigen Vorgänge, bei denen 
das mit dem Finanzinstrument 
verbundene Risiko übertragen wird,
sofern diese Fälle nicht unter Buchstabe 
a fallen;

entfällt

Or. de

Begründung

Finanztransaktionen innerhalb von Verbundstrukturen (Intragruppentranfers) dienen dem 
Liquiditäts- und Risikomanagement von Genossenschaftsbanken und Sparkassen und tragen 
dazu bei, Liquiditätsrisiken und Risikokonzentrationen zwischen Mutter- und 
Tochterunternehmen zu reduzieren bzw. untereinander auszugleichen. Nachdem solche 
Transaktionen oftmals mehrfach pro Tag stattfinden, stellte ihre Einbeziehung in die FTT eine 
große Belastung dar und würde die Risikotragfähigkeit der Verbundstrukturen negativ 
beeinflussen.

Änderungsantrag 72
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) zwischen den Unternehmen einer 
Gruppe vorgenommene Übertragung des 
Rechts, wie ein Eigentümer über 
Finanzinstrumente zu verfügen, sowie 
alle gleichwertigen Vorgänge, bei denen 
das mit dem Finanzinstrument 
verbundene Risiko übertragen wird, 
sofern diese Fälle nicht unter 
Buchstabe a fallen;

entfällt

Or. en
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Begründung

Gruppeninterne Geschäfte sind für Bankengruppen wichtig, da die angeschlossenen 
Tochtergesellschaften mit der Zentrale interagieren. Die zentralen Stellen sind nach dem 
nationalen Recht verpflichtet, im Rahmen des allgemeinen gruppeninternen 
Liquiditätsmanagements täglich Liquiditätshilfe zu leisten. Eine Finanztransaktionssteuer 
würde zu hohen kumulativen Steuerausgaben führen, die zu Lasten eines soliden 
Liquiditätsmanagements gehen. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass auf solche 
Transaktionen keine Finanztransaktionssteuer erhoben wird.

Änderungsantrag 73
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) zwischen den Unternehmen einer 
Gruppe vorgenommene Übertragung des 
Rechts, wie ein Eigentümer über 
Finanzinstrumente zu verfügen, sowie 
alle gleichwertigen Vorgänge, bei denen 
das mit dem Finanzinstrument 
verbundene Risiko übertragen wird, 
sofern diese Fälle nicht unter 
Buchstabe a fallen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 74
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Abschluss von Derivatkontrakten vor 
Aufrechnung oder Abrechnung;

c) Abschluss von Derivatkontrakten, 
darunter auch Differenzkontrakte und 
Transaktionen in konvertierbarer 
Währung (currency spots) auf dem 
Devisenmarkt, vor Aufrechnung oder 
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Abrechnung;

Or. fr

Änderungsantrag 75
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Abschluss von Derivatkontrakten vor 
Aufrechnung oder Abrechnung;

c) Abschluss von Derivatkontrakten, auch 
Differenzkontrakte und spekulative 
Termingeschäfte, vor Aufrechnung oder 
Abrechnung;

Or. en

Änderungsantrag 76
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Pensionsgeschäfte, umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, Wertpapierverleih-
und -leihgeschäfte;

entfällt

Or. en

Begründung

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte gelten als vorübergehende Lösungen 
des Liquiditätsmanagements und der Liquiditätshilfe. Sie sind wichtig, um eine gesicherte 
Finanzierung zu ermöglichen. Würde eine Finanztransaktionssteuer auf diese Transaktionen 
erhoben, so würde die Flexibilität des Liquiditätsmanagements stark beeinträchtigt. 
Außerdem würden Marktteilnehmer dadurch davon abgehalten, von der gesicherten 
Finanzierung Gebrauch zu machen und stärker auf ungesicherte Darlehen zurückgreifen –
das Kreditrisiko im Finanzsystem würde also steigen.
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Änderungsantrag 77
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Pensionsgeschäfte, umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, Wertpapierverleih-
und -leihgeschäfte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 78
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Pensionsgeschäfte, umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, Wertpapierverleih- und 
-leihgeschäfte;

e) Pensionsgeschäfte, umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, Wertpapierverleih- und 
–leihgeschäfte, einschließlich stornierter 
Aufträge im Hochfrequenzhandel;

Or. en

Änderungsantrag 79
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Finanzinstrumente“ sind 
Finanzinstrumente im Sinne von Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates
sowie strukturierte Produkte;

(3) „Finanzinstrumente“ sind 
Finanzinstrumente im Sinne von Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie strukturierte Produkte und 
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Währungskassatransaktionen;

Or. fr

Änderungsantrag 80
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Pensionsgeschäfte“ und 
„umgekehrte Pensionsgeschäfte“ sind 
Vereinbarungen im Sinne von Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe m der Richtlinie 
2006/49/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates;

entfällt

Or. en

Begründung

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte gelten als vorübergehende Lösungen 
des Liquiditätsmanagements und der Liquiditätshilfe. Sie sind wichtig, um eine gesicherte 
Finanzierung zu ermöglichen. Würde eine Finanztransaktionssteuer auf diese Transaktionen 
erhoben, so würde die Flexibilität des Liquiditätsmanagements stark beeinträchtigt. 
Außerdem würden Marktteilnehmer dadurch davon abgehalten, von der gesicherten 
Finanzierung Gebrauch zu machen und stärker auf ungesicherte Darlehen zurückgreifen –
das Kreditrisiko im Finanzsystem würde also steigen.

Änderungsantrag 81
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) „Marktmacher“ ist ein Market-
maker im Sinne des Artikels 4 der 
Richtlinie [MiFID], das heißt eine Person, 
die an den Finanzmärkten auf 
kontinuierlicher Basis ihre Bereitschaft 
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anzeigt, durch den An- und Verkauf von 
Finanzinstrumenten unter Einsatz des 
eigenen Kapitals Handel für eigene 
Rechnung zu betreiben;

Or. en

Änderungsantrag 82
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Ramon Tremosa i 
Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) „KMU-Wachstumsmarkt“ ist ein 
multilaterales Handelssystem (MTF), das 
gemäß Artikel 2 als KMU-
Wachstumsmarkt eingetragen ist und 
gemäß Artikel 35 der Richtlinie [MiFID] 
eingetragen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 83
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Ramon Tremosa i 
Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7c) „KMU“, „kleines und mittleres 
Unternehmen“ ist ein Unternehmen mit 
einer durchschnittlichen 
Marktkapitalisierung von weniger als 
200 000 000 EUR gemäß Artikel 4 
Absatz 12 der Verordnung Nr. .../... 
[MiFID];

Or. en
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Änderungsantrag 84
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) ein Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates  und eine 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2009/65/EG;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 85
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) ein Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und eine 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2009/65/EG;

entfällt

Or. en

Begründung

OGAW – und damit Fondsanleger –, die nicht zu den Verursachern der Krise zählen, sollten 
(persönlich) nicht der Finanztransaktionssteuer unterliegen. Die Finanztransaktionssteuer 
sollte also nur in Verbindung mit und auf Eigenhandelstätigkeiten erhoben werden.
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Änderungsantrag 86
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) ein Pensionsfonds oder eine 
Einrichtung der betrieblichen 
Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 
Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ein Anlageverwalter eines solchen 
Fonds oder einer solchen Einrichtung;

entfällt

Or. fi

Änderungsantrag 87
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) ein Pensionsfonds oder eine 
Einrichtung der betrieblichen 
Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 
Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates , ein Anlageverwalter eines solchen 
Fonds oder einer solchen Einrichtung;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 88
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Ramon 
Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe f
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) ein Pensionsfonds oder eine 
Einrichtung der betrieblichen 
Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 
Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ein Anlageverwalter eines solchen 
Fonds oder einer solchen Einrichtung;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 89
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) ein Pensionsfonds oder eine Einrichtung 
der betrieblichen Altersversorgung im 
Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der
Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ein 
Anlageverwalter eines solchen Fonds oder 
einer solchen Einrichtung;

f) ein Pensionsfonds oder eine Einrichtung 
der betrieblichen Altersversorgung im 
Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der
Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung, ein Anlageverwalter 
eines solchen Fonds oder einer solchen 
Einrichtung und eine Stelle, die zur 
Investition solcher Mittel eingerichtet 
wurde, oder Einrichtungen, die allein und 
ausschließlich im Interesse solcher Fonds 
oder Einrichtungen handeln, gelten für 
die Zwecke dieser Richtlinie nicht als 
Finanzinstitute;

Or. en

Begründung

Dieser Text wurde im Rahmen der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 23. Mai 2012 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame 
Finanztransaktionssteuersystem und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG 
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)) angenommen.
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Änderungsantrag 90
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) ein Pensionsfonds oder eine Einrichtung 
der betrieblichen Altersversorgung im 
Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der
Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ein 
Anlageverwalter eines solchen Fonds oder 
einer solchen Einrichtung;

f) ein Pensionsfonds oder eine Einrichtung 
der betrieblichen Altersversorgung im 
Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der
Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung oder eine finanzierte 
oder teilfinanzierte Einrichtung der 
betrieblichen Altersversorgung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004, ein 
Anlageverwalter eines solchen Fonds oder 
einer solchen Einrichtung und eine Stelle, 
die zur Investition solcher Mittel 
eingerichtet wurde, oder Einrichtungen, 
die allein und ausschließlich im Interesse 
solcher Fonds oder Einrichtungen 
handeln, gelten für die Zwecke dieser 
Richtlinie nicht als Finanzinstitute;

Or. en

Änderungsantrag 91
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) ein alternativer Investmentfonds (AIF) 
und ein Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM) im Sinne von 
Artikel 4 der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates ;

entfällt
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Or. fr

Änderungsantrag 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) ein alternativer Investmentfonds (AIF) 
und ein Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM) im Sinne von 
Artikel 4 der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates;

g) ein alternativer Investmentfonds (AIF) 
und ein Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM) im Sinne von 
Artikel 4 der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, es 
sei denn, das Fremdkapital des AIF 
entspricht der Bestimmung nach 
Artikel 51 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/65/EG;

Or. en

Begründung

Es gibt viele AIF, die ausschließlich mit Blick auf Kleinanleger entstanden sind. Diese Fonds 
folgen einer Investitionsstrategie, die der für OGAW bestehenden Investitionsstrategie 
entspricht. Das heißt, es wird sichergestellt, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko 
für den AIF nicht den Gesamtnettowert seiner Portfolios überschreitet. Es wäre 
unangemessen, alle AIF über eine Finanztransaktionssteuer abzustrafen, nur weil sie unter 
derselben Kategorie wie Hedgefonds geführt werden.

Änderungsantrag 93
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) andere Unternehmen, Institute, 
Einrichtungen oder Personen, die eine 
oder mehrere der folgenden Tätigkeiten 
ausüben, sofern der jährliche 
Durchschnittswert ihrer finanziellen 
Transaktionen über fünfzig Prozent ihres 

entfällt
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durchschnittlichen Netto-Jahresumsatzes 
gemäß Artikel 28 der Richtlinie 
78/660/EWG des Rates ausmacht:
(i) Tätigkeiten gemäß Anhang I 
Nummern 1, 2, 3 und 6 der Richtlinie 
2006/48/EG;
(ii) Handel für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen von Kunden in 
Bezug auf sämtliche Finanzinstrumente;
(iii) Erwerb von Beteiligungen an 
Unternehmen;
(iv) Beteiligung an oder Ausgabe von 
Finanzinstrumenten;
(v) Erbringung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit den in Ziffer (iv) 
angeführten Tätigkeiten;

Or. en

Begründung

In Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe j wird die Definition des Begriffs „Finanzinstitut“ 
ausgeweitet. Dadurch besteht Unsicherheit in Bezug auf den Anwendungsbereich der Steuer. 
Die Bestimmung sollte gestrichen werden.

Änderungsantrag 94
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) „Übermäßige Spekulation“ bedeutet 
für die Zwecke dieser Richtlinie, dass 
Positionen von Personen, auch 
Personengruppen oder 
Personenkategorien, gehalten werden, die 
nicht die Risiken verringern, die direkt 
mit einer mit der betreffenden Ware 
zusammenhängenden Geschäftstätigkeit 
der Person verbunden sind, und bei denen 
die Gegenpartei nicht die Risiken 
verringert, die direkt mit ihren 



PE507.999v01-00 46/84 AM\931179DE.doc

DE

Geschäftstätigkeiten verbunden sind.

Or. en

Änderungsantrag 95
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) „öffentliche Schulden“ sind die von
einer Verwaltungsebene eines 
teilnehmenden Mitgliedstaats 
ausgegebenen Schuldtitel.

Or. en

Änderungsantrag 96
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) „Market-Making-Tätigkeiten“ sind 
die Tätigkeiten einer Wertpapierfirma, 
eines Kreditinstituts, einer Einrichtung 
eines Drittlands oder eines Unternehmens 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der 
Richtlinie 2004/39/EG, die bzw. das in 
Bezug auf ein – am Handelsplatz oder 
außerhalb des Handelsplatzes gehandeltes 
– Finanzinstrument als Eigenhändler 
auftritt und dabei eine der folgenden 
Funktionen wahrnimmt:
(i) Festlegung stabiler, zeitgleicher An-
und Verkaufskurse vergleichbarer Höhe 
zu wettbewerbsfähigen Preisen, sodass der 
Markt regelmäßig und kontinuierlich mit 
Liquidität versorgt ist,
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(ii) im Rahmen ihrer normalen 
Tätigkeiten Ausführung von 
Kundenaufträgen oder Aufträgen, die 
sich aus einem Handelsauftrag des 
Kunden ergeben,
(iii) Absicherung von Positionen (auch 
Wertpapierleihgeschäfte), die sich aus der 
Erfüllung der Aufgaben nach den 
Ziffern i und ii ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 97
Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) bei der Berechnung des in dieser 
Nummer genannten jährlichen 
Durchschnittswerts der 
Finanztransaktionen nicht zu 
berücksichtigen sind 
Finanztransaktionen, die i.S.d. Art. 10 (3) 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, 
zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister objektiv messbar zur 
Reduzierung von Risiken beitragen, die 
unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit 
oder dem Liquiditäts- und 
Finanzmanagement des betroffenen 
Unternehmens, Instituts, der betroffenen 
Einrichtung oder Person oder der Gruppe 
i.S.d. vorgenannten Verordnung, dem das 
betroffene Unternehmen, Institut, die 
betroffene Einrichtung oder Person 
angehört, verbunden sind. Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich bei diesen 
Finanztransaktionen um OTC-Derivate 
i.S.d. vorgenannten Verordnung handelt.
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Or. de

Begründung

Nach dem Beispiel der EMIR werden Finanztransaktionen, die der unmittelbar mit der 
Geschäftstätigkeit einer Nicht-Finanzinstitution zusammenhängenden Risikoabsicherung 
dienen, bei der Berechnung des Durchschnittswerts nicht berücksichtigt.

Änderungsantrag 98
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie findet auf alle
Finanztransaktionen Anwendung, sofern 
zumindest eine an der Transaktion 
beteiligte Partei im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig ist 
und ein im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässiges 
Finanzinstitut eine Transaktionspartei ist, 
die entweder für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelt.

1. Diese Richtlinie findet auf alle
Finanzinstitute im Sinne dieser Richtlinie
Anwendung, die im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig
sind und Geschäfte mit Instrumenten 
eingehen, die für den Handel auf einem 
regulierten Markt, in einem MTF oder in 
einem OTF zugelassen sind oder dort 
gehandelt werden und in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, für 
die es einen liquiden Markt im Sinne der 
Verordnung [MIFIR] gibt. Diese 
Richtlinie findet nicht Anwendung, wenn 
das Finanzinstitut in Bezug auf den 
Auftrag eines Kunden als Marktmacher
handelt oder Positionen im 
Zusammenhang mit dieser Aufgabe gegen 
Risiken absichert.

Or. en

Begründung

Die Finanztransaktionssteuer sollte an hinreichend liquiden Märkten erhoben werden, um 
dramatische Verzerrungen am Markt zu vermeiden. Transaktionen, die im Namen einer 
anderen Person oder zur Erbringung von Market-Making-Tätigkeiten erfolgen, unterliegen 
nicht der Finanztransaktionssteuer; dasselbe sollte für die Absicherung gegen durch Market-
Making-Tätigkeiten bedingte Marktrisiken gelten, denn dies ist für KMU wichtig. Ohne diese 
Einschränkungen würde die Steuer die Liquidität der Finanzmärkte schwer beeinträchtigen 
und sich in steigenden Kosten zur Finanzierung der Realwirtschaft niederschlagen.
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Änderungsantrag 99
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie findet auf alle 
Finanztransaktionen Anwendung, sofern 
zumindest eine an der Transaktion 
beteiligte Partei im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig ist 
und ein im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässiges 
Finanzinstitut eine Transaktionspartei ist, 
die entweder für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelt.

1. Diese Richtlinie findet auf alle 
Finanztransaktionen Anwendung, sofern 
mindestens eine an der Transaktion 
beteiligte Partei im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig ist 
und im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden 
Mitgliedstaates ansässige Finanzinstitute
Transaktionsparteien sind, die entweder 
für eigene oder fremde Rechnung oder im 
Namen von Transaktionsparteien 
handeln.

Or. fi

Änderungsantrag 100
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei einer weiter gefassten 
Finanztransaktionssteuer würden auch 
jene anderen Gebiete der Steuerpflicht zu 
den gemeinsam vereinbarten 
Bedingungen unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 101
Gunnar Hökmark, Theodor Dumitru Stolojan, Sari Essayah, Astrid Lulling
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die mit dieser Richtlinie eingeführte 
Steuer darf nicht bei Einrichtungen 
erhoben werden, die außerhalb des 
Hoheitsgebiets des teilnehmenden 
Mitgliedstaats ansässig sind.

Or. en

Änderungsantrag 102
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Pensionsfonds 

Or. fi

Änderungsantrag 103
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Sharon Bowles, Philippe De Backer, Ramon Tremosa i 
Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) KMU-Wachstumsmärkte;

Or. en

Änderungsantrag 104
Corien Wortmann-Kool



AM\931179DE.doc 51/84 PE507.999v01-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Pensionsfonds oder Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung im 
Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der 
Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung, Anlageverwalter eines 
solchen Fonds oder einer solchen 
Einrichtung und Stellen, die zur 
Investition solcher Mittel eingerichtet 
wurden, oder Einrichtungen, die allein 
und ausschließlich im Interesse solcher 
Fonds oder Einrichtungen handeln;

Or. en

Änderungsantrag 105
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Kleine und mittlere Unternehmen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Ramon 
Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) ein Pensionsfonds oder eine 



PE507.999v01-00 52/84 AM\931179DE.doc

DE

Einrichtung der betrieblichen 
Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 
Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ein Anlageverwalter eines solchen 
Fonds oder einer solchen Einrichtung;

Or. en

Änderungsantrag 107
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cd) ein Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und eine 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2009/65/EG;

Or. en

Änderungsantrag 108
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ce) Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften von Einrichtungen, 
die nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c in 
einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
ansässig, aber in einem nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaat tätig sind, 
sofern sie nicht mit Instrumenten 
handeln, die in einem teilnehmenden 
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Mitgliedstaat ausgegeben wurden;

Or. en

Änderungsantrag 109
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cf) Finanzinstitute, die als Marktmacher 
fungieren oder im Zusammenhang mit 
dieser Tätigkeit Transaktionen ausführen, 
einschließlich der Absicherung gegen 
durch diese Tätigkeit bedingte Risiken.

Or. en

Begründung

Transaktionen von Marktmachern stellen eine wichtige Verbindung zwischen der Kauf- und 
der Verkaufseite dar. Durch diese Verbindung wird die Liquidität des Sekundärmarkts 
sichergestellt, sie darf also nicht durch eine Finanztransaktionssteuer behindert werden. 
Andernfalls würde auch die ausreichende Finanzierung der Realwirtschaft einem gewissen 
Risiko ausgesetzt.

Änderungsantrag 110
Olle Schmidt, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cg) Risikokapitalfonds oder Fonds für 
soziales Unternehmertum im Sinne des 
Artikels 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 345/2013 über Europäische 
Risikokapitalfonds und des Artikels 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über 
Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum, die unter dem EU-
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weiten Pass tätig sind; 

Or. en

Änderungsantrag 111
Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Intragruppentransfers zwischen den 
Mitgliedern eines Verbunds von Banken 
oder den Unternehmen einer Gruppe 
hinsichtlich von Finanzinstrumenten, die 
in ihrem Eigentum stehen, und alle 
gleichwertigen Vorgänge inklusive der 
Übertragung des mit einem 
Finanzinstrument verbundenen Risikos

Or. de

Begründung

Finanztransaktionen innerhalb von Verbundstrukturen (Intragruppentranfers) dienen dem 
Liquiditäts- und Risikomanagement von Genossenschaftsbanken und Sparkassen und tragen 
dazu bei, Liquiditätsrisiken und Risikokonzentrationen zwischen Mutter- und 
Tochterunternehmen zu reduzieren bzw. untereinander auszugleichen. Nachdem solche 
Transaktionen oftmals mehrfach pro Tag stattfinden, stellte ihre Einbeziehung in die FTT eine 
große Belastung dar und würde die Risikotragfähigkeit der Verbundstrukturen negativ 
beeinflussen.

Änderungsantrag 112
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Übertragungen des Rechts, wie ein 
Eigentümer über Finanzinstrumente zu 
verfügen, und alle gleichwertigen 
Vorgänge, bei denen das mit dem 
Finanzinstrument verbundene Risiko 
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zwischen den Unternehmen einer Gruppe 
oder zwischen den Unternehmen eines 
Netzes dezentraler Banken übertragen 
wird, sofern diese Transaktionen 
ausgeführt werden, um im nationalen 
Recht oder im EU-Recht vorgesehenen 
rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Auflagen nachzukommen.

Or. en

Begründung

Gruppeninterne Geschäfte dienen oft dem Liquiditätsmanagement innerhalb einer Gruppe 
oder eines Verbunds. Wenn diese Transaktionen ausgeführt werden, um rechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Auflagen (beispielsweise neue Vorschriften im Paket der neuen 
Eigenmittelvorschriften (CRD IV/CRR)) zu erfüllen, sollten sie nicht zusätzlich besteuert 
werden.

Änderungsantrag 113
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Übertragungen des Rechts, wie ein 
Eigentümer über Finanzinstrumente zu 
verfügen, zwischen den Unternehmen 
einer Gruppe sowie alle gleichwertigen 
Vorgänge, bei denen das mit dem 
Finanzinstrument verbundene Risiko 
übertragen wird, sofern diese Fälle nicht 
unter Buchstabe a fallen;

Or. en

Begründung

Damit werden Finanzgruppen, die dauerhaft in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten 
ansässig sind, bestraft, während Finanzgruppen mit Filialen begünstigt werden. Letztere 
können ihre Filialen (und damit ihre Transaktionen) zur Umgehung der Steuer problemlos 
auf nichteuropäische Finanzmärkte verlagern. Außerdem dienen Transaktionen zwischen 
Einrichtungen von Finanzgruppen in der Regel den Geschäftsabläufen der betreffenden 
Einrichtungen, es dürfte sich also kaum um spekulative Geschäfte handeln.
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Änderungsantrag 114
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Transaktionen von Investitions- oder 
Pensionsfonds privater 
Altersversorgungssysteme.

Or. en

Änderungsantrag 115
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) in nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ausgegebene Instrumente.

Or. en

Begründung

Damit die für die verstärkte Zusammenarbeit geltenden Bestimmungen erfüllt sind, darf der 
Vorschlag sich weder auf nicht teilnehmende Mitgliedstaaten auswirken noch zu 
Wettbewerbsverzerrungen in diesen Mitgliedstaaten führen.  Das ist nur erreichbar, wenn in 
nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten ausgegebene Instrumente ausgenommen werden.

Änderungsantrag 116
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Staatsschuldentransaktionen.

Or. en

Änderungsantrag 117
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Transaktionen mit Staatsanleihen.

Or. it

Änderungsantrag 118
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) Transaktionen, die im Rahmen einer 
Market-Making-Tätigkeit im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe k der 
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 
ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

Gerade an kleineren Märkten und regionalen Börsen spielen Marktmacher eine große Rolle, 
da sie Liquiditätshilfe leisten und damit zu intakten Sekundärmärkten beitragen. Gemäß der 
Zielsetzung, die regulierten Märkte gegenüber ungeregelten Handelsplätzen zu stärken, 
sollten Market-Making-Tätigkeiten nicht der Finanztransaktionssteuer unterliegen, was bei 
der nationalen Finanztransaktionssteuer in Italien oder Frankreich beispielsweise bereits der 
Fall ist.
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Änderungsantrag 119
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) Transaktionen im Rahmen von 
Pensionsgeschäften, umgekehrten 
Pensionsgeschäften, Wertpapierverleih-
oder –leihgeschäften und Warenverleih-
oder -leihgeschäften.

Or. en

Begründung

Pensionsgeschäfte sowie Wertpapier- und Warenverleih- bzw. -leihgeschäfte sind 
grundlegende Instrumente, wenn es darum geht, in Banken eine gute Liquiditätsversorgung 
sicherzustellen. Da diese Instrumente nicht durch andere Rechtsformen (z. B. besicherte 
Kreditvergabe) ersetzt werden können, sollte diese Richtlinie nicht für diese Instrumente 
gelten. Die Finanztransaktionssteuer würde andernfalls zu einer starken Abhängigkeit der 
Banken von Zentralbankeinrichtungen führen, was in der Zukunft wiederum zu einer weiteren 
Verstärkung der Ungleichgewichte im Target2-System führen würde. Das Pensionsgeschäft 
ist heute die moderne Form der besicherten Darlehensvergabe zwischen Banken sowie 
zentraler Bestandteil der Refinanzierungsstrategie von Banken.

Änderungsantrag 120
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) Gruppeninterne Geschäfte zwischen 
den Einrichtungen einer konsolidierten 
Gruppe und Einrichtungen eines Netzes 
dezentraler Banken, sofern sich die 
betreffenden Finanzinstrumente in ihrem 
Besitz befinden und Transaktionen 
vergleichbarer Art eine Übertragung der 
mit den Finanzinstrumenten verbundenen 
Risiken umfassen;
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Or. en

Begründung

Gruppeninterne Geschäfte sind für Bankengruppen entscheidend, da die angeschlossenen 
Tochtergesellschaften mit der Zentrale interagieren. Die zentralen Stellen sind nach dem 
nationalen Recht verpflichtet, im Rahmen des allgemeinen gruppeninternen 
Liquiditätsmanagements täglich Liquiditätshilfe zu leisten. Eine Finanztransaktionssteuer 
würde zu hohen kumulativen Steuerausgaben führen, die zu Lasten eines soliden 
Liquiditätsmanagements gehen. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass auf solche 
Transaktionen keine Finanztransaktionssteuer erhoben wird.

Änderungsantrag 121
Ramon Tremosa i Balcells, Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) Transaktionen mit von KMU 
ausgegebenen Finanzprodukten;

Or. en

Änderungsantrag 122
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gc) Pensionsgeschäfte, umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, vertraglich geregelte 
Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte;

Or. en

Begründung

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte gelten als vorübergehende Lösungen 
des Liquiditätsmanagements und der Liquiditäts- und Finanzierungshilfe. Würde eine 
Finanztransaktionssteuer auf diese Transaktionen erhoben, so wäre die Flexibilität des 
Liquiditätsmanagements und der Bereitstellung von Liquidität wesentlich beschränkt und die 
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Fähigkeit der Finanzinstitute, sich effizient selbst zu finanzieren, würde in Mitleidenschaft 
gezogen. Solche Beeinträchtigungen müssen ausgeräumt werden.

Änderungsantrag 123
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gc) Transaktionen im Zusammenhang mit 
Market-Making-Tätigkeiten;

Or. en

Begründung

Market making activities contribute to a well-functioning economic system. A tax on market 
making activities would immediately lead to negative results. Market makers would withdraw 
from their mandates and subsequently liquidity will be reduced. This would be contradictory 
to the recently introduced liquidity coverage ratio (LCR) which requires from a prudential 
perspective specific levels of highly liquid assets. An unbalanced tax would weaken the 
financial stability as a whole. Therefore, market making activities on all kinds of markets and 
for all types of financial instruments shall not fall within the scope of this directive.

Änderungsantrag 124
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gd) Wechselkurs- und Zinsderivate im 
Sinne von Anhang I Abschnitt C der 
MiFID-Richtlinie.

Or. en

Begründung

Für kleine Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets ist es wichtig, dass 
Geschäfte mit Wechselkurs- und Zinsderivaten nicht besteuert werden, da sonst die Ausgaben 
für den Abbau der Staatsverschuldung steigen.
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Änderungsantrag 125
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ge) Primärmarktgeschäfte gemäß 
Artikel 5 Buchstabe c der Verordnung 
(EG) Nr. 1287/2006, einschließlich der 
Emissionsübernahme und 
anschließenden Zuweisung von 
Finanzinstrumenten im Rahmen ihrer 
Ausstellung und die Ausgabe und 
Einlösung von Anteilen von Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 
der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und alternative Investmentfonds (AIF) im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates;

Or. en

Begründung

Bei der Behandlung sollte nicht zwischen der Einlösung und der Ausgabe von Anteilen von 
Organismen für gemeinsame Anlagen unterschieden werden, sie sollte sich auf eine 
Primärmarkttransaktion beziehen.

Änderungsantrag 126
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gf) mit Market-Making-Tätigkeiten 
verbundene Transaktionen.
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Or. en

Begründung

Transaktionen von Marktmachern stellen eine wichtige Verbindung zwischen der Kauf- und 
der Verkaufseite dar. Durch diese Verbindung wird die Liquidität des Sekundärmarkts 
sichergestellt, sie darf also nicht durch eine Finanztransaktionssteuer behindert werden. 
Andernfalls würde auch die ausreichende Finanzierung der Realwirtschaft einem gewissen 
Risiko ausgesetzt.

Änderungsantrag 127
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gg) Anleihen und Geschäfte mit 
Finanzinstrumenten, die mit der 
Absicherung oder Market-Making-
Tätigkeiten an Anleihemärkten 
verbunden sind. 

Or. en

Änderungsantrag 128
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe g h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gh) Geschäfte mit Derivaten, die auf 
Market-Making-Tätigkeiten zurückgehen 
oder mit der Absicherung 
zusammenhängen oder im Sinne der 
Verordnung [EMIR] objektiv messbar 
eine Senkung der direkt mit der 
Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts-
und Finanzmanagement verbundenen 
Risiken bewirken.
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Or. en

Begründung

Nichtspekulative Geschäfte mit Derivaten, die mit einer Geschäftstätigkeit zusammenhängen, 
sollten nicht besteuert werden. Diese Derivate sind für die Realwirtschaft von Bedeutung. Die 
Besteuerung von Derivaten könnte dazu führen, dass mit Derivaten besicherte Hypotheken 
teurer werden.

Änderungsantrag 129
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) es ist eine für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelnde Partei 
einer Finanztransaktion mit einem 
anderen gemäß den Buchstaben a, b, c, d 
oder e in diesem Mitgliedstaat ansässigen 
Finanzinstitut oder mit einer im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaates 
ansässigen Partei, die kein Finanzinstitut 
ist;

entfällt

Or. fi

Änderungsantrag 130
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) es ist eine für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelnde Partei 
einer Finanztransaktion mit einem 
anderen gemäß den Buchstaben a, b, c, d 
oder e in diesem Mitgliedstaat ansässigen 
Finanzinstitut oder mit einer im 

entfällt
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Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaates 
ansässigen Partei, die kein Finanzinstitut 
ist;

Or. en

Begründung

Die Souveränität nicht beteiligter Mitgliedstaaten sowie von Drittländern muss durch die in 
Bezug auf die vorgeschlagene Finanztransaktionssteuer geplante verstärkte Zusammenarbeit 
geachtet werden. Darum müssen alle extraterritorialen Aspekte der Finanztransaktionssteuer 
gestrichen werden. Die Finanztransaktionssteuer sollte nur bei den an einer Transaktion 
beteiligten Parteien erhoben werden, die im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaats 
ansässig sind. Für in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder Drittland ansässige 
beteiligte Parteien gilt, dass sie als in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig gelten.

Änderungsantrag 131
Gunnar Hökmark, Theodor Dumitru Stolojan, Sari Essayah, Astrid Lulling, Danuta 
Maria Hübner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) es ist eine für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer
Transaktionspartei handelnde Partei 
einer Finanztransaktion mit einem 
strukturierten Produkt oder einem der 
Finanzinstrumente im Sinne von Anhang 
I Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG, 
das im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
ausgegeben wurde, mit Ausnahme der in 
den Nummern 4 bis 10 dieses Abschnitts 
genannten Instrumente, die nicht auf 
einer organisierten Plattform gehandelt 
werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Das Ausgabeprinzip ist nicht damit vereinbar, dass außerhalb des Hoheitsgebiets der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässige Parteien nicht besteuert werden, und sollte deshalb 
gestrichen werden.
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Änderungsantrag 132
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) es ist eine für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelnde Partei einer 
Finanztransaktion mit einem strukturierten 
Produkt oder einem der Finanzinstrumente 
im Sinne von Anhang I Abschnitt C der 
Richtlinie 2004/39/EG, das im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
ausgegeben wurde, mit Ausnahme der in 
den Nummern 4 bis 10 dieses Abschnitts 
genannten Instrumente, die nicht auf 
einer organisierten Plattform gehandelt 
werden.

g) es ist eine für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelnde Partei einer 
Finanztransaktion mit einem strukturierten 
Produkt oder einem der Finanzinstrumente 
im Sinne von Anhang I Abschnitt C der 
Richtlinie 2004/39/EG, das im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
ausgegeben wurde.

Or. en

Begründung

Mit diesem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass für alle Derivat-Instrumente, auch für 
die Instrumente, die in Anhang I Abschnitt c Nummer 4 bis 10 der Richtlinie 2004/39/EG 
genannt werden, dasselbe Ausgabeprinzip gilt.

Änderungsantrag 133
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sie ist Partei einer Finanztransaktion 
mit einem strukturierten Produkt oder 
einem der Finanzinstrumente im Sinne 
von Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 
2004/39/EG, das im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats ausgegeben wurde, mit 

entfällt
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Ausnahme der in den Nummern 4 bis 10 
dieses Abschnitts genannten Instrumente, 
die nicht auf einer organisierten 
Plattform gehandelt werden.

Or. fi

Änderungsantrag 134
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) sie ist Partei einer Finanztransaktion 
mit einem strukturierten Produkt oder 
einem der Finanzinstrumente im Sinne 
von Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 
2004/39/EG, das im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats ausgegeben wurde, mit 
Ausnahme der in den Nummern 4 bis 10 
dieses Abschnitts genannten Instrumente, 
die nicht auf einer organisierten 
Plattform gehandelt werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Souveränität nicht beteiligter Mitgliedstaaten sowie von Drittländern muss durch die in 
Bezug auf die vorgeschlagene Finanztransaktionssteuer geplante verstärkte Zusammenarbeit 
geachtet werden. Es ist nicht angemessen, den Anwendungsbereich der Transaktionssteuer 
auf Staaten oder Gebiete auszudehnen, weil davon ausgegangen wird, dass die Gegenparteien 
dort ansässig sind, während dies nicht der Fall ist.

Änderungsantrag 135
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ungeachtet der Absätze 1 und 2 gilt ein 
Finanzinstitut oder eine Person, die kein 
Finanzinstitut ist, im Sinne dieser Absätze 
nicht als ansässig, wenn der Schuldner 
der Finanztransaktionssteuer nachweist, 
dass zwischen der wirtschaftlichen 
Substanz der Transaktion und dem 
Hoheitsgebiet eines teilnehmenden 
Mitgliedstaates kein Zusammenhang 
besteht.

entfällt

Or. fi

Änderungsantrag 136
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Bei in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe c und in Bezug auf 
Derivatkontrakte in Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstaben a, b und d 
genannten Finanztransaktionen ist die 
Steuerbemessungsgrundlage der im 
Derivatkontrakt zum Zeitpunkt der 
Finanztransaktion genannte 
Nominalbetrag.

Bei in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe c und in Bezug auf 
Derivatkontrakte in Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstaben a, b und d 
genannten Finanztransaktionen ist die 
Steuerbemessungsgrundlage der im 
Derivatkontrakt zum Zeitpunkt der 
Finanztransaktion genannte wirtschaftliche 
Wert.

Or. en

Änderungsantrag 137
Ramon Tremosa i Balcells, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe c und in Bezug auf 
Derivatkontrakte in Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstaben a, b und d 
genannten Finanztransaktionen ist die 
Steuerbemessungsgrundlage der im 
Derivatkontrakt zum Zeitpunkt der 
Finanztransaktion genannte 
Nominalbetrag.

Bei in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe c und in Bezug auf 
Derivatkontrakte in Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstaben a, b und d 
genannten Finanztransaktionen ist die 
Steuerbemessungsgrundlage der im 
Derivatkontrakt zum Zeitpunkt der 
Finanztransaktion genannte wirtschaftliche 
Wert.

Or. en

Änderungsantrag 138
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder teilnehmende Mitgliedstaat legt die 
Steuersätze durch Angabe eines 
prozentualen Anteils der 
Steuerbemessungsgrundlage fest.

Jeder teilnehmende Mitgliedstaat legt die 
Steuersätze durch Angabe eines 
prozentualen Anteils der 
Steuerbemessungsgrundlage fest, wobei 
diese 0,1 % nicht unterschreiten dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 139
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Steuersätze dürfen nicht niedriger 
sein als:

entfällt

a) 0,1 % in Bezug auf die in Artikel 6 
genannten Finanztransaktionen;
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b) 0,01 % in Bezug auf die in Artikel 7 
genannten Finanztransaktionen.

Or. en

Änderungsantrag 140
Othmar Karas, Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Steuersätze dürfen nicht niedriger 
sein als:

Es gelten folgende Steuersätze:

Or. en

Begründung

Um eine Verzerrung des allgemeinen Finanztransaktionssteuersystems innerhalb der 
verstärkten Zusammenarbeit zu vermeiden, sollten einheitliche Steuersätze gelten.

Änderungsantrag 141
Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Steuersätze dürfen nicht niedriger 
sein als:

Es gelten folgende Steuersätze:

Or. en

Änderungsantrag 142
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) 0,1 % in Bezug auf die in Artikel 6 
genannten Finanztransaktionen;

a) 0,01 % in Bezug auf die in Artikel 6 
genannten Finanztransaktionen;

Or. en

Begründung

Nach dem derzeit vorgesehenen Modell wären die vorgeschlagenen Steuersätze höher als die 
Spreads in vielen Märkten und die Gewinnspannen in vielen anderen. Darum wird ein 
niedrigerer Steuersatz vorgeschlagen. Mit dem vorgeschlagenen Steuersatz verdoppeln sich 
die Handelskosten, was sich schmerzhaft auf die Finanzierung der Realwirtschaft auswirken 
würde.

Änderungsantrag 143
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) 0,01 % in Bezug auf die in Artikel 7 
genannten Finanztransaktionen.

b) 0,1 % in Bezug auf die in Artikel 7 
genannten Finanztransaktionen.

Or. fr

Änderungsantrag 144
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) 0,01 % in Bezug auf die in Artikel 7 
genannten Finanztransaktionen.

b) 0,001 % in Bezug auf die in Artikel 7 
genannten Finanztransaktionen.

Or. en
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Begründung

Nach dem derzeit vorgesehenen Modell wären die vorgeschlagenen Steuersätze höher als die 
Spreads in vielen Märkten und die Gewinnspannen in vielen anderen. Darum wird ein 
niedrigerer Steuersatz vorgeschlagen. Mit dem vorgeschlagenen Steuersatz verdoppeln sich 
die Handelskosten, was sich schmerzhaft auf die Finanzierung der Realwirtschaft auswirken 
würde.

Änderungsantrag 145
Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) 0,02 % für außerbörslich gehandelte 
Derivate

Or. en

Änderungsantrag 146
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. 0,1 % in Bezug auf annullierte 
Handelsaufträge, wenn der 
Tagesdurchschnitt dieser Annullierungen 
über dem 15-Fachen der ausgeführten 
Handelsaufträge liegt. 

Or. fr

Begründung

Änderung im Sinne der Berücksichtigung des Hochfrequenzhandels.
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Änderungsantrag 147
Jean-Paul Besset
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Unbeschadet des Absatzes 3 müssen 
die teilnehmenden Mitgliedstaaten auf die 
in den Artikeln 6 und 7 genannten 
außerbörslichen Finanztransaktionen 
einen höheren Steuersatz anwenden.

Or. fr

Änderungsantrag 148
Othmar Karas, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Unbeschadet des Absatzes 3 wenden 
die teilnehmenden Mitgliedstaaten bei 
außerbörslichen Finanztransaktionen im 
Sinne der Artikel 6 und 7 höhere als die 
in Absatz 2 angegebenen Steuersätze an. 
Bei Finanzgeschäften mit außerbörslich 
gehandelten Derivaten, die objektiv 
messbar eine Senkung der Risiken im 
Sinne des Artikels 10 der Verordnung 
(EU) Nr. 149/2013 bewirken, kommt der 
höhere Steuersatz nicht zur Anwendung.

Or. en

Begründung

Damit weniger auf OTC-Transaktionen zurückgegriffen und stärker auf regulierte 
Handelsplätze gesetzt wird, sollten OTC-Transaktionen höher besteuert werden. Das wäre
auch im Sinne der Bemühungen der EU um eine Umlenkung der Handelsströme zu 
regulierten, kontrollierten und transparenteren Märkten und wurde vom EP bereits in seiner 
Stellungnahme vom 23. Mai 2012 gefordert. OTC-Derivate, die der Absicherung von 
Transaktionen im Interesse der Realwirtschaft dienen, tragen zur Risikominderung bei, 
weshalb in diesem Fall nicht der höhere Steuersatz gelten sollte.
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Änderungsantrag 149
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Unbeschadet der Absätze 2 und 3 
setzen die Mitgliedstaaten für 
Transaktionen, die als übermäßig 
spekulativ im Sinne des Artikels 2 gelten 
können, mindestens zehnmal höhere 
Steuersätze an.

Or. en

Änderungsantrag 150
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) es ist Transaktionspartei und handelt 
entweder für eigene oder fremde
Rechnung;

a) es ist Transaktionspartei und handelt für 
eigene Rechnung;

Or. en

Begründung

Transaktionen im Namen einer anderen Person sollten nicht der geplanten 
Finanztransaktionssteuer unterliegen. Andernfalls würden Investmentfonds, 
Wohltätigkeitsorganisationen, Pensionsfonds und andere im Namen von Kleinanlegern 
geführte Finanzstrukturen einem gewissen Risiko ausgesetzt.

Änderungsantrag 151
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) es handelt im Namen einer 
Transaktionspartei oder

entfällt

Or. en

Begründung

Transaktionen im Namen einer anderen Person sollten nicht der geplanten 
Finanztransaktionssteuer unterliegen. Andernfalls würden Investmentfonds, 
Wohltätigkeitsorganisationen, Pensionsfonds und andere im Namen von Kleinanlegern 
geführte Finanzstrukturen einem gewissen Risiko ausgesetzt.

Änderungsantrag 152
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wurde die geschuldete Steuer nicht 
innerhalb der in Artikel 11 Absatz 5 
festgelegten Frist entrichtet, haften alle 
Parteien einer Transaktion einschließlich 
anderer Personen als Finanzinstitute 
gesamtschuldnerisch für die Entrichtung 
der Steuer, die aufgrund dieser 
Transaktion von einem Finanzinstitut 
geschuldet wird.

entfällt

Or. en

Begründung

Nach Artikel 10 Absatz 3 haften alle Parteien einer Transaktion für die Entrichtung der 
Steuer gemäß der Richtlinie. Eine solche Bestimmung ist inakzeptabel, denn oft ist sich eine 
Partei nicht einmal darüber im Klaren, dass die andere Partei für die Entrichtung der 
Finanztransaktionssteuer haftbar ist.
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Änderungsantrag 153
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten legen 
Registrierungs-, Rechnungslegungs- und 
Berichtspflichten sowie andere Pflichten
fest, die sicherstellen, dass die geschuldete 
Finanztransaktionssteuer tatsächlich an die 
Steuerbehörden entrichtet wird.

1. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten legen 
Registrierungs-, Rechnungslegungs- und 
Berichtspflichten fest, die sicherstellen, 
dass die geschuldete 
Finanztransaktionssteuer tatsächlich an die 
Steuerbehörden entrichtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 154
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann gemäß Artikel 16 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung der
von den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
gemäß Absatz 1 zu ergreifenden 
Maßnahmen erlassen.

2. Die Kommission kann gemäß Artikel 16 
delegierte Rechtsakte erlassen, um 
festzulegen, welche Maßnahmen im 
Einklang mit dem geltenden EU-
Sekundärrecht von den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 zu
ergreifen sind.

Or. en

Änderungsantrag 155
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 5 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
einheitliche Methoden für die Erhebung 
der geschuldeten Finanztransaktionssteuer 
festzulegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
in Artikel 18 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren angenommen.

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
einheitliche Methoden für die Erhebung 
der geschuldeten Finanztransaktionssteuer
und zur Verhinderung von Steuerbetrug 
und Steuerhinterziehung festzulegen. Die 
Mitgliedstaaten können zusätzliche 
Maßnahmen erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
in Artikel 18 Absatz 2 genannten
Prüfverfahren angenommen.

Or. en

Änderungsantrag 156
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Der Verwaltungsaufwand, der für die 
Steuerbehörden durch die Einführung 
der Finanztransaktionssteuer entsteht, 
sollte minimal gehalten werden. Die 
Kommission sollte in dieser Hinsicht die 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Steuerbehörden fördern.

Or. en

Änderungsantrag 157
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Zur Prüfung der Verwaltungskosten, 
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die Bundesstaaten, Landkreisen, 
Kommunen und Gemeinden durch die 
Steuer entstehen, wird eine gründliche 
Untersuchung durchgeführt.

Or. en

Änderungsantrag 158
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission und Eurostat gegenüber 
jährlich, aufgeschlüsselt nach Art der 
Einrichtung, die Transaktionsvolumina 
offen, auf die Steuern erhoben wurden.

Or. en

Änderungsantrag 159
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
sorgen mit entsprechenden Mechanismen 
dafür, dass Finanzinstitute in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
Drittländern die Steuerbehörden 
teilnehmender Mitgliedstaaten 
angemessen für die Kosten entschädigen, 
die den Behörden dadurch entstehen, dass 
sie sicherstellen und überprüfen, dass die 
Finanzinstitute der nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten die fälligen Beträge 
zahlen.



PE507.999v01-00 78/84 AM\931179DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 160
Marisa Matias

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12 entfällt
Verhinderung von Betrug und 

Hinterziehung
Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
ergreifen Maßnahmen zur Verhinderung 
von Betrug und Steuerhinterziehung.

Or. en

Änderungsantrag 161
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
ergreifen Maßnahmen zur Verhinderung 
von Betrug und Steuerhinterziehung.

Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
ergreifen Maßnahmen zur Verhinderung 
von Steuerbetrug, missbräuchlicher 
Steuerumgehung und Steuerhinterziehung.

Or. en

Änderungsantrag 162
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die teilnehmenden Mitgliedstaaten dürfen 
keine anderen Steuern auf 
Finanztransaktionen beibehalten oder 
einführen als die durch diese Richtlinie 
geregelte Finanztransaktionssteuer oder 
die durch die Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates geregelte Mehrwertsteuer.

entfällt

Or. fi

Änderungsantrag 163
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Ramon 
Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 15a
Einsetzung des FTT-Ausschusses

1. Die Kommission richtet auf
Sachverständigenebene eine 
Arbeitsgruppe (FTT-Ausschuss) ein, der 
Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der 
Kommission, der EZB und der ESMA 
angehören und die die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten dabei unterstützt, diese 
Richtlinie tatsächlich umzusetzen, 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
Steuerumgehung zu verhindern und 
sicherzustellen, dass der Binnenmarkt 
intakt bleibt.
2. Der FTT-Ausschuss prüft die wirksame 
Umsetzung dieser Richtlinie und wie sie 
sich auf den Binnenmarkt und für 
teilnehmende und nicht teilnehmende 
Mitgliedstaaten auswirkt und deckt 
Umgehungsmaßnahmen wie 
missbräuchliche Gestaltungen im Sinne 
des Artikels 14 auf, damit gegebenenfalls 
Gegenmaßnahmen getroffen werden 
können, wobei das Unionsrecht im 
Bereich Besteuerung und Regulierung 
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von Finanzdienstleistungen sowie die 
Instrumente zur Zusammenarbeit in 
Steuerfragen, die von internationalen 
Organisationen wie der OECD und dem 
Europarat eingeführt wurden, voll 
ausgeschöpft werden.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie über die Finanztransaktionssteuer ist eine Maßnahme im Rahmen der 
verstärkten Zusammenarbeit von 11 Mitgliedstaaten, aber die Arbeiten der Kommission zu 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung und die Festlegung einer Begriffsbestimmung für 
kooperationsunwillige Staaten und Gebiete betreffen die gesamte Union. Demnach sollten 
diese Fragen in einem Rahmen geklärt werden, der alle Mitgliedstaaten einbezieht. Alle 
Mitgliedstaaten sollten in der Sachverständigengruppe vertreten sein, um die Folgen der 
Finanztransaktionssteuer für den Binnenmarkt einschätzen zu können.

Änderungsantrag 164
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 gilt ab dem in 
Artikel 19 genannten Datum für einen 
unbefristeten Zeitraum.

2. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 gilt ab dem in 
Artikel 21 genannten Datum für einen 
unbefristeten Zeitraum.

Or. en

Änderungsantrag 165
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Befugnisübertragung nach 
Artikel 11 Absatz 2 kann jederzeit vom Rat 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
darin genannten Befugnisse. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 
einem in dem Beschluss angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit der bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakte.

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 kann jederzeit vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
darin genannten Befugnisse. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 
einem in dem Beschluss angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten.

Or. en

Änderungsantrag 166
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn dem Rat.

4. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

Or. en

Änderungsantrag 167
Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner
im Namen des Rechtsausschusses

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ein gemäß Artikel 11 Absatz 2 5. Ein gemäß Artikel 11 Absatz 2 
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erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur in 
Kraft, wenn der Rat binnen zwei Monaten
ab dem Tag der Mitteilung keine Einwände 
gegen ihn erhebt oder wenn der Rat der 
Kommission vor Ablauf dieser Frist
mitgeteilt hat, dass er nicht die Absicht 
hat, Einwände zu erheben. Auf Initiative 
des Rates kann diese Frist um zwei Monate 
verlängert werden.

erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur in 
Kraft, wenn binnen zwei Monaten ab dem 
Tag der Mitteilung weder das Europäische 
Parlament noch der Rat Einwände gegen
den delegierten Rechtsakt erhoben haben
oder wenn sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der 
Kommission vor Ablauf dieser Frist
mitteilen, dass sie nicht die Absicht haben, 
Einwände zu erheben. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates
kann diese Frist um zwei Monate 
verlängert werden.

Or. en

Begründung

Mit der Änderung sollen die Vorrechte des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 290 
AEUV und die Einhaltung der Standardklausel in der Übereinkunft zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über delegierte Rechtsakte gewahrt 
werden. Außerdem wurde die Bezugnahme auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens in Absatz 2 
korrigiert.

Änderungsantrag 168
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission unterbreitet dem Rat 
erstmals bis zum 31. Dezember 2016 und 
danach alle fünf Jahre einen Bericht über 
die Anwendung dieser Richtlinie und 
gegebenenfalls einen Vorschlag.

Die Kommission unterbreitet dem Rat 
erstmals sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie und danach alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Anwendung 
dieser Richtlinie, auch über dadurch 
bedingte etwaige negative Auswirkungen 
oder Verzerrungen am Binnenmarkt, und 
gegebenenfalls einen Vorschlag.

Or. en



AM\931179DE.doc 83/84 PE507.999v01-00

DE

Änderungsantrag 169
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In diesem Bericht überprüft die 
Kommission mindestens die Auswirkungen 
der Finanztransaktionssteuer auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes, die Finanzmärkte und die 
Realwirtschaft und berücksichtigt die 
Fortschritte bei der Besteuerung des 
Finanzsektors im internationalen Kontext.

In diesem Bericht überprüft die 
Kommission mindestens die Auswirkungen 
der Finanztransaktionssteuer auf das
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes, die Finanzmärkte und die 
Realwirtschaft und berücksichtigt die 
Fortschritte bei der Besteuerung des 
Finanzsektors im internationalen Kontext. 
Ausgehend von den Ergebnissen dieser 
Überprüfung werden die notwendigen 
Anpassungen vorgenommen.

Or. en

Änderungsantrag 170
Olle Schmidt, Nils Torvalds, Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In diesem Bericht überprüft die 
Kommission mindestens die Auswirkungen 
der Finanztransaktionssteuer auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes, die Finanzmärkte und die 
Realwirtschaft und berücksichtigt die 
Fortschritte bei der Besteuerung des 
Finanzsektors im internationalen Kontext.

In diesem Bericht überprüft die 
Kommission mindestens die Auswirkungen 
der Finanztransaktionssteuer auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes, die Finanzmärkte und die 
Realwirtschaft sowie Alternativen für die 
Besteuerung des Finanzsektors –
beispielsweise die Erhebung einer 
Mehrwertsteuer auf 
Finanzdienstleistungen oder die 
Einführung einer Finanzaktivitätssteuer –
und berücksichtigt die Fortschritte bei der 
Besteuerung des Finanzsektors im 
internationalen Kontext.

Or. en
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Änderungsantrag 171
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wenn aus dem Bericht hervorgeht, 
dass der Binnenmarkt beeinträchtigt wird 
oder es dort zu Verzerrungen kommt, 
unterbreitet die Kommission eine 
Empfehlung zur Aufhebung dieser 
Richtlinie. 

Or. en


